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1. Präambel 
Die hochschulinterne Forschungsförderung verfolgt das Ziel, die Forschungsaktivitäten und 
Drittmitteleinwerbung an der HS Gesundheit zu erhöhen, den wissenschaftlichen Nachwuchs, 
insbesondere weibliche Studierende, zu fördern sowie den Ausbau strategischer Kooperatio-
nen voranzutreiben. Zeitgleich soll auf diese Weise die Profilbildung geschärft und die natio-
nale sowie internationale Sichtbarkeit der Hochschule erhöht werden. Die HS Gesundheit un-
terstützt im Rahmen der hochschulinternen Forschungsförderung insbesondere Vorhaben, die 
maßgeblich zur Förderung der Gesundheit und der gesundheitlichen Versorgung aller Bevöl-
kerungsgruppen beitragen. Die geförderten Forschungsvorhaben sollen möglichst Gender- 
und Diversity-Aspekte berücksichtigen. Die Verteilung der internen Fördermittel erfolgt über 
die im Folgenden beschriebenen Instrumente der Forschungsförderung, deren Gestaltung sich 
sowohl an den Bedarfen der Wissenschaftler*innen unterschiedlicher Karrierestufen als auch 
an den strategischen Zielen der HS Gesundheit orientiert (HEP 2022 – 2026). Die Vergabe 
der Fördermittel erfolgt auf Basis transparenter wissenschaftlicher Kriterien und unter Berück-
sichtigung der übergeordneten, strategischen Forschungsziele der HS Gesundheit. Folgende 
hochschulinterne Förderinstrumente stehen zur Verfügung: 

• Projektförderung für Forschungsvorhaben    
• Erstberufenen-Fonds  
• Zeit für Forschung 
• Open Access Publikations- und Proofreading-Fonds 
• Fonds zur Unterstützung wissenschaftlicher Tagungen/Kongresse 
• Publikationspreis – Paper of the year 

 

Es handelt sich bei den zur Verfügung gestellten Fördermitteln um die Bereitstellung von Haus-
haltsmitteln für jeweils ein Jahr. Nicht verausgabte Restgelder fließen in den zentralen Hoch-
schulhaushalt zurück. 

 
2. Instrumente der hochschulinternen Forschungsförderung 
 
2.1. Projektförderung 

2.1.1 Einleitung 
Mit der hochschulinternen Projektförderung werden konkrete Forschungsvorhaben unterstützt, 
die  

• zur Profilbildung der HS Gesundheit beitragen 
• maßgeblich zur Förderung der Gesundheit und der gesundheitlichen Versorgung aller 

Bevölkerungsgruppen beitragen und dabei möglichst Gender- und Diversity-Aspekte 
berücksichtigen 

• den Ausbau strategischer Forschungskooperationen vorantreiben 
• zur Einwerbung externer Drittmittel führen  
• die nationale und internationale Sichtbarkeit der HS Gesundheit als forschungsstarke 

Hochschule erhöhen. 

Die eingereichten Forschungsvorhaben werden in einem kompetitiven Verfahren von der PK 
Forschung sowie ggf. von einem/einer externen Gutachter*in anhand standardisierter Kriterien 
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bewertet. Die PK Forschung entscheidet eigenständig abschließend über Bewilligung oder 
Ablehnung des jeweiligen Antrages. 
 
2.1.2 Antragstellung  
Antragsberechtigt sind alle Professor*innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen der HS 
Gesundheit. Vertretungsprofessor*innen und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen sind an-
tragsberechtigt, sofern das Forschungsprojekt innerhalb der zeitlichen Befristung der Stelle 
umsetzbar ist. Bei vorzeitiger Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses (z.B. Rufannahme 
während der Vertretungsprofessur) verbleiben die Gelder an der HS Gesundheit. Bei befriste-
ter Beschäftigung ist bereits bei Antragsstellung die Weiterführung des Projektes durch eine 
Vertretungsregelung sicherzustellen. Für die Antragsstellung eines Forschungsvorhabens ist 
das entsprechende Antragsformular zu verwenden. Anträge sind mit Zustimmung des/der je-
weiligen Dekan*in, bei dem/der Forschungsreferent*in einzureichen. Die formale Prüfung und 
Koordination der anschließenden Verfahrensschritte erfolgt durch den/die Forschungsrefe-
rent*in, der/die den Antrag zunächst Prüfung des Finanzplans an Dezernat 1 und anschließend 
an die PK Forschung weiterleitet. Im Rahmen der Kommissionssitzung erhält der/die Wissen-
schaftler*in die Möglichkeit, das jeweilige Forschungsprojekt im Rahmen einer fünfzehnminü-
tigen Präsentation vorzustellen. Der/die Antragsteller*in wird von dem/der Forschungsrefe-
rent*in hierzu zur Sitzung der Kommission eingeladen. Die PK Forschung berät den/die An-
tragsteller*in und nimmt eine Bewertung anhand standardisierter wissenschaftlicher Kriterien 
(s. Kapitel 2.1.3). Wenn die entsprechende fachliche Expertise zur Begutachtung des Antrags 
in der Kommission nicht vertreten ist wird ein externes Gutachten von einem/einer Gutach-
ter*in mit ausgewiesener fachlicher Expertise eingeholt. Die externe Begutachtung erfolgt an-
hand derselben standardisierten wissenschaftlichen Kriterien (s. Kapitel 2.1.3). Die PK For-
schung entscheidet eigenständig abschließend über Bewilligung oder Ablehnung des jeweili-
gen Antrages. 
Es gelten folgende allgemeine Fristen und Vorgaben:  

• Einreichungsfrist: 01. September des Jahres  
• Insgesamt verfügbare Fördersumme pro Jahr: 150.000€ 
• Förderzeitraum: maximal 2 Jahre 
• Fördersumme: maximal 75.000 € pro Antrag  

(Förderfähig sind Personalmittel, Sach- und Reisekosten)  

Vor Einreichung des Antrags wird eine umfassende Beratung durch die Stabstelle für For-
schung und Transfer empfohlen. Abgelehnte Anträge können nach Berücksichtigung der in-
haltlichen Argumente des Ablehnungsbescheids zum nächsten Termin erneut eingereicht wer-
den. 

 
2.1.3 Förderkriterien 
Bei der Begutachtung werden folgende Kriterien berücksichtigt: 

• Wissenschaftliche Qualität des Projektes (wissenschaftliche Relevanz und Aktuali-
tät der Thematik, Erkenntnisanspruch und langfristige Perspektive)  

• Berücksichtigung des aktuellen Stands der Forschung und Tragfähigkeit der Vor-
arbeiten 

• Durchführbarkeit des Projektes (realistischer Zeit- und Finanzplan, Aufbau des Pro-
jektes/Schlüssigkeit des Studiendesigns, Verständlichkeit der Arbeitsschritte) 
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• Beitrag zur Profilbildung der HS Gesundheit (vgl. HEP 2022-2026, relevant für in-
terne Begutachtung durch die PK Forschung) 

• Drittmittel- und Publikationserwartung  
• Transdisziplinarität/Interdisziplinarität des Projektes  
• Nachhaltigkeit des Forschungsvorhabens 

 
2.1.4 Mittelverwendung 
Bei Bewilligung des Vorhabens wird die beantragte Fördersumme entsprechend der beantrag-
ten Projektlaufzeit und dem Finanzierungsplan zugewiesen. Dazu wird verwaltungsseitig eine 
entsprechende Kostenstelle eingerichtet. Das Forschungsprojekt sollte spätestens sechs Mo-
nate nach Bewilligung begonnen werden. Ein späterer Projektbeginn ist schriftlich zu begrün-
den und zur Genehmigung über den/die Forschungsreferent*in bei dem/der Vizepräsident*in 
für Forschung und Transfer einzureichen. Eine kostenneutrale Verlängerung der Projektlauf-
zeit von bis zu sechs Monaten ist in begründeten Ausnahmefällen möglich. Hierzu ist ebenfalls 
eine schriftliche Begründung über den/die Forschungsreferent*in bei dem/der Vizepräsident*in 
für Forschung und Transfer zur Genehmigung einzureichen. 
 
2.1.5 Projektabschluss 
Spätestens sechs Monate nach Abschluss des Forschungsprojektes ist der Projekterfolg in 
einem Abschlussbericht oder in Form einer Publikation darzulegen. Für den Abschlussbericht 
ist das entsprechende Formular zu verwenden und bei dem/der Forschungsreferent*in einzu-
reichen. Die Publikation und Präsentation des Forschungsprojektes im Rahmen von externen 
und hochschulöffentlichen Veranstaltungen (z.B. Tag der Forschung) wird erwartet.  
 
 
2.2. Erstberufenen-Fonds 

2.2.1 Einleitung 
Die HS Gesundheit unterstützt die Professor*innen im Rahmen des Erstberufenen-Fonds bei 
einem erfolgreichen Karrierestart. Die zur Verfügung gestellten Mittel dienen als Anschubfi-
nanzierung  

• zur Einwerbung externer Drittmittel  
• zum Auf- / Ausbau des Forschungsprofils  
• zum Auf- / Ausbau strategischer Partnerschaften und Kooperationen 

 
2.2.2 Antragstellung 
Antragsberechtigt sind alle erstberufenen Professor*innen innerhalb ihrer ersten drei Dienst-
jahre an der HS Gesundheit. Im Sinne einer familienfreundlichen Hochschule verlängert sich 
das Zeitfenster im Falle von Eltern- oder Pflegezeit um den entsprechenden Zeitraum. Für die 
Antragsstellung ist das entsprechende Antragsformular zu verwenden. Anträge sind mit Zu-
stimmung des/der jeweiligen Dekan*in, bei dem/der Forschungsreferent*in einzureichen. Die 
formale Prüfung und Koordination der anschließenden Verfahrensschritte erfolgt durch den/die 
Forschungsreferent*in, der/die den Antrag zunächst zur Prüfung des Finanzplans an Dezernat 
1 und anschließend an die PK Forschung weiterleitet. Die PK Forschung bewertet den Antrag 
auf der Grundlage definierter Kriterien (s. Kapitel 2.2.3). Die PK Forschung entscheidet eigen-
ständig abschließend über Bewilligung oder Ablehnung des jeweiligen Antrages. 
Es gelten folgende allgemeine Fristen und Vorgaben:  
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• Einreichungsfrist: 01. März und 01. September 
• Insgesamt verfügbare Fördersumme pro Jahr: 60.000€  
• Fördersumme: maximal 15.000 € pro Antrag  

(Förderfähig sind Personalmittel, Sach- und Reisekosten, Publikationen, Kongressteilnahmen, 
Methodenschulungen)  

Vor Einreichung des Antrags wird eine umfassende Beratung durch die Stabstelle für For-
schung und Transfer empfohlen. Abgelehnte Anträge können nach Berücksichtigung der in-
haltlichen Argumente des Ablehnungsbescheids zum nächsten Termin erneut eingereicht wer-
den. 
 
2.2.3 Förderkriterien 
Gefördert werden können erstberufene Professor*innen innerhalb ihrer ersten drei Dienst-
jahre an der HS Gesundheit. Wesentliche Begutachtungskriterien umfassen: 

• Wissenschaftliche Qualität des Projektes (wissenschaftliche Relevanz und Aktuali-
tät der Thematik, Erkenntnisanspruch), 

• Durchführbarkeit (realistischer Zeit- und Finanzplan, Schlüssigkeit des Studiende-
signs) 

• Nachhaltigkeit des Forschungsvorhabens 
• Beitrag zur Profilbildung der HS Gesundheit (vgl. HEP 2022-2026) 

 
2.2.4 Mittelverwendung 
Bei Bewilligung des Antrages wird die beantragte Fördersumme entsprechend der beantragten 
Projektlaufzeit und dem Finanzierungsplan zugewiesen. Dazu wird verwaltungsseitig eine ent-
sprechende Kostenstelle eingerichtet. Das Vorhaben sollte spätestens sechs Monate nach 
Bewilligung begonnen werden. Ein späterer Projektbeginn ist schriftlich zu begründen und zur 
Genehmigung über den/die Forschungsreferent*in bei dem/der Vizepräsident*in für Forschung 
und Transfer einzureichen. Eine kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit von bis zu 
sechs Monaten ist in begründeten Ausnahmefällen möglich. Hierzu ist ebenfalls eine schriftli-
che Begründung über den/die Forschungsreferent*in bei dem/der Vizepräsident*in für For-
schung und Transfer zur Genehmigung einzureichen. 
 
2.2.5 Projektabschluss 
Spätestens sechs Monate nach Abschluss des Vorhabens ist der Erfolg in einem Abschluss-
bericht anhand des Formulars zum Abschlussbericht aufzuzeigen und bei dem/der For-
schungsreferent*in einzureichen. Die Publikation und Präsentation des Forschungsprojektes 
im Rahmen von externen und hochschulöffentlichen Veranstaltungen (z.B. Tag der For-
schung) wird erwartet.  
 
 
2.3. Zeit für Forschung 

2.3.1 Einleitung  
Das Ziel des Förderinstruments „Zeit für Forschung“ besteht darin, Professor*innen durch eine 
anteilige Freistellung von der Lehre Zeiträume für die Vorbereitung von Verbundforschungs-
vorhaben, die Durchführung hochschulinterner Projekte sowie für die Durchführung eines ein-
geworbenen Drittmittelprojektes, bei dem keine Reduktion des Lehrdeputats im Förderantrag 
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geltend gemacht werden konnte, zur Verfügung zu stellen. Insgesamt stehen hierzu 16 SWS 
zur Verfügung. Bei Einwerbung externer Drittmittel wird dringend darauf hingewiesen, Kosten 
für eine Reduktion des Lehrdeputats im Förderantrag geltend zu machen und die entspre-
chende Deputatsreduktion gemäß LVV-Richtlinie und nicht über das Förderinstrument „Zeit für 
Forschung“ zu beantragen. Gleiches gilt für die Betreuung von Promotionen, für die ebenfalls 
gemäß LVV-Richtlinie und nicht über das Förderinstrument „Zeit für Forschung“ eine Lehrde-
putatsreduktion beantragt werden kann.  
Alle Regelungen zur Ermäßigung der Lehrverpflichtung stehen unter dem Vorbehalt, dass 
durch die Ermäßigung nicht die ordnungsgemäße Erbringung des nach Prüfungsordnung, Stu-
dienordnung und Studienplänen vorgesehenen Gesamtlehrangebots beeinträchtigt wird. Ein 
rechtlicher Anspruch auf Gewährung besteht somit nicht. 
 
2.3.2 Antragstellung  
Antragsberechtigt sind alle Professor*innen der HS Gesundheit. Anträge auf Lehrdeputatsre-
duktion sind mit Zustimmung des/der jeweiligen Dekan*in über das Dezernat 3 bei der/dem 
Vizepräsident*in Forschung und Transfer einzureichen. Der/die Vizepräsident*in für For-
schung und Transfer gibt ihr Votum unter Berücksichtigung der Kriterien und vorhandenen 
Kapazitäten ab. Der/die Präsident*in entscheidet abschließend über die Bewilligung oder Ab-
lehnung des Antrages. Die Beantragung erfolgt jeweils für einzelne Semester. Es gelten die 
für Lehrdeputatsreduktionen geltenden Antragsformulare (s. im Intranet unter Dezernat 3, Aka-
demisches Controlling) und folgende Antragsfristen.  
 
Antragsfristen:  
01.12. 
 für das folgende Wintersemester bei der Vorbereitung von Verbundforschungsvorhaben 
 für das folgende Sommersemester bei der Durchführung hochschulinterner Projekte sowie 
eingeworbener Drittmittelprojekte, bei denen keine Reduktion des Lehrdeputats im Förderan-
trag geltend gemacht werden konnte 
01.06.  
 für das folgende Sommersemester bei der Vorbereitung von Verbundforschungsvorhaben, 
 für das folgende Wintersemester bei der Durchführung hochschulinterner Projekte sowie 
eingeworbener Drittmittelprojekte, bei denen keine Reduktion des Lehrdeputats im Förderan-
trag geltend gemacht werden konnte 
Die beantragende Person erhält bis zum 15.01./15.07. die schriftliche Mitteilung des Präsidi-
ums, ob dem Antrag entsprochen oder nicht entsprochen wird.  
 
2.3.3 Mittelverwendung 
Die Mittel dürfen nur für die Vergabe von Lehraufträgen zur Entlastung der Lehre des For-
schungsprojektdurchführenden eingesetzt werden. Die Mittel müssen während der Projekt-
laufzeit und des beantragten Semesters verausgabt werden. 
 
2.3.4 Projektabschluss 
Es erfolgt eine hausinterne Rückmeldung/Rückkoppelung, um die Ausnutzung der 16 SWS 
pro Semester nachzuhalten. Ein Bericht über den Projektabschluss ist dem/der Dekan*in oder 
dem Dekan zuzuleiten. Der Bericht ist dem/der Vizepräsident*in für Forschung und Transfer 
spätestens drei Monate nach Beginn des auf die Reduktion folgenden Semesters zuzuleiten. 
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2.4. Open Access Publikations- und Proofreading-Fonds 

2.4.1 Einleitung 
Ziel des Förderinstruments ist es, Hochschulangehörigen zu ermöglichen, Open Access zu 
publizieren. Die HS Gesundheit schafft auf diese Weise Publikationsanreize und unterstützt 
zeitgleich den freien, weltweiten Wissenstransfer. Zudem besteht die Möglichkeit bei englisch-
sprachigen Publikationen sowie Fördermittelanträgen finanzielle Unterstützung für ein Lekto-
rat/Korrektur (Proofreading) zu beantragen und somit die Qualität und Annahmewahrschein-
lichkeit der Publikation bzw. des Antrages zu erhöhen. Pro Jahr stehen insgesamt 20.000 € 
zur Verfügung. 
 
2.4.2 Antragstellung 
Jede*r Hochschulangehörige, der/die ein Manuskript verfasst hat und dies in einer anerkann-
ten Open Access-Zeitschrift publizieren will, kann bis zum 15. eines jeden Monats einen form-
losen Antrag per Mail auf Übernahme der Open Access-Publikationskosten stellen. Zudem 
kann jede*r Hochschulangehörige, der/die ein englischsprachiges Manuskript oder einen eng-
lischsprachigen Fördermittelantrag verfasst hat und ein Lektorat durch eine*n Muttersprach-
ler*in des Englischen in Auftrag geben möchte, bis zum 15. eines jeden Monats einen formlo-
sen Antrag per Mail auf Übernahme der Proofreading-Kosten stellen. 
Die Anträge sind mit dem entsprechenden Manuskript bei dem/der Forschungsreferent*in ein-
zureichen. Voraussetzung ist, dass entweder der/die Erstautor*in oder der/die Letztautor*in 
Angehörige der HS Gesundheit sind. Stehen aus Drittmittelprojekten spezifische Mittel für O-
pen Access zur Verfügung, so sind diese vorrangig zu nutzen. Das Förderinstrument steht 
auch Nachwuchsforscher*innen zur Verfügung. Es können Open Access-Publikationen mit 
Mitteln von jeweils bis zu 3.000 € und Proofreading-Kosten bis zu 500 € gefördert werden. 
Der/die Vizepräsident*in für Forschung und Transfer entscheidet unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Kapazitäten über Bewilligung oder Ablehnung des Antrages. 
Bitte beachten Sie, dass zu Abrechnungszwecken sowohl bei Publikationskosten als auch 
Proofreading-Kosten ein Beschaffungsantrag beim Einkauf einzureichen ist.  
 
2.4.3 Mittelverwendung 
Die zur Verfügung gestellten Mittel dürfen nur für das betreffende Manuskript bzw. den ent-
sprechenden Drittmittelantrag verausgabt werden. Im Falle einer Ablehnung können die Mittel 
auch für die Finanzierung einer Open Access-Publikation in einem anderen Journal verwendet 
werden.  
 
2.4.4 Projektabschluss 
Der/die Forschungsreferent*in ist zur internen Dokumentation über die Mittelverwendung und 
den Erfolg der Fördermaßnahme zu informieren. Publikationen sind zudem der Bibliothek zu-
gänglich zu machen. 
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2.5. Fonds zur Unterstützung wissenschaftlicher Tagungen/Kon-
gresse 

2.5.1 Einleitung  
Mit Hilfe des Förderinstruments soll die Durchführung wissenschaftlicher Tagungen/Kon-
gresse unterstützt und somit wissenschaftliche Kooperationen ausgebaut und die Sichtbarkeit 
der HS Gesundheit erhöht werden. 
 
2.5.2 Antragstellung 
Jede*r Hochschulangehörige, die/der eine Tagung/Konferenz durchführen möchte, kann einen 
Antrag auf Übernahme der Tagungskosten stellen. Für die Antragsstellung ist das entspre-
chende Antragsformular zu verwenden. Anträge sind mit Zustimmung des/der jeweiligen De-
kan*in, bei dem/der Forschungsreferent*in einzureichen. Die Koordination der anschließenden 
Verfahrensschritte erfolgt durch den/die Forschungsreferent*in, der/die den Antrag an die PK 
Forschung weiterleitet. Die PK Forschung bewertet den Antrag unter Berücksichtigung der 
übergeordneten, strategischen Forschungsziele der HS Gesundheit (HEP 2022-2026). Die PK 
Forschung entscheidet eigenständig abschließend über Bewilligung oder Ablehnung des je-
weiligen Antrages. 

• Einreichungsfrist: 01. März  
• Insgesamt verfügbare Fördersumme pro Jahr: 20.000 €  

Förderfähig sind z.B. Kosten für Gastreferent*innen; externe Dienstleister*innen; im erforder-
lichen Maße Bewirtungen unter Beachtung der hausinternen Bestimmungen (Bewirtungsricht-
linie). Bitte geben Sie bei Antragstellung sowohl die mindestens benötigte Fördersumme (z.B. 
kleines Catering) sowie die optimale Fördersumme an.  
 
2.5.3 Mittelverwendung 
Die zur Verfügung gestellten Mittel dürfen nur für die entsprechende Veranstaltung verwendet 
werden. 
 
2.5.4 Projektabschluss 
Spätestens drei Monate nach Durchführung der Veranstaltung ist der Erfolg der Veranstaltung 
in einem Abschlussbericht darzulegen. Für den Abschlussbericht ist das entsprechende For-
mular zu verwenden. 
 
 
2.6. Publikationspreis – Paper of the year 

2.6.1 Einleitung  

Die HS Gesundheit vergibt jährlich einen Publikationspreis für eine besonders herausragende 
wissenschaftliche Arbeit, die im jeweiligen Kalenderjahr veröffentlicht wurde. Die Auszeich-
nung ist mit einem Geldpreis dotiert. 
 
2.6.2 Antragstellung 
Jede*r Hochschulangehörige, kann seine Publikation bis zum 15.01. bei dem den/der For-
schungsreferent*in per Mail einreichen. Voraussetzung ist, dass entweder der/die Erstautor*in 
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oder die/der Letztautor*in Angehörige der HS Gesundheit sind und die Publikation im vorheri-
gen Kalenderjahr veröffentlicht wurde. Die PK Forschung bewertet die eingereichten Publika-
tionen und erstellt eine Empfehlung. Die PK Forschung entscheidet eigenständig abschließend 
darüber, welche Publikation als „Paper of the year“ ausgezeichnet wird. 

• Einreichungsfrist: 15. Januar 

 
3. Ausblick 
Ein strukturiertes Konzept zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses wird in der 
Präsidiumskommission für Forschung unter enger Einbindung der Nachwuchswissenschaft-
ler*innen erarbeitet und perspektivisch in das hochschulinterne Förderkonzept integriert. Das 
Konzept wird dabei in besonderer Weise die spezifischen Herausforderungen berücksichtigen, 
die sich Promovierenden mit und ohne Anstellung an der HS Gesundheit stellen. 
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